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Norm

GBG §54

Rechtssatz

Gemäß § 54 GBG darf von einem solchen Beschluss nur eine einzige Ausfertigung erteilt werden; diese ist, was § 56

Abs 1 GBG nochmals wiederholt und deshalb ausdrücklich die Vorlage der (einzigen) Beschlussausfertigung verlangt,

mit der Bestätigung der vollzogenen Anmerkung zu versehen. Damit sollte sichergestellt werden, dass nur derjenige

den angemerkten Rang ausnützen kann, der sich im körperlichen Besitz der Beschlussausfertigung be9ndet, sich also

damit dem Grundbuchsgericht gegenüber ausweisen kann. Dieser Legitimationse:ekt ginge verloren, ließe man die

Verwendung von Kopien zu. Die Ausnützung der Rangordnung könnte nicht auf dem Original vermerkt werden, sodass

der vom Gesetzgeber mit der Regelung des § 45 GBG verfolgte Zweck, jede mißbräuchliche Mehrfachverwendung eines

Rangordnungsbeschlusses auszuschließen, vereitelt wäre.
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